
  

   
 
NACHBARSCHAFTSVERBAND KARLSRUHE 
VERBANDSVERSAMMLUNG  
am 11. Juni 2018 
 Vorlage 01/2018 
 zu TOP 1  
 
 
Nachbarschaftsverband Karlsruhe; 
h i e r : 
Allgemeine Finanzprüfung 2010 – 2016, Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungs-anstalt 
gem. § 114 Abs. 4 GemO, § 17 GemPrO, § 3 Abs. 1 NVerbG i.V.m. § 18 GZK 
 
Vorbemerkung   
 
Die GPA hat aufgrund ihrer gesetzlichen Zuständigkeit die Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungsführung des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe in den Haushaltsjahren 2010 bis 
2016 in der Zeit vom 12.09. bis 20.09.2017 geprüft. In der Verbandsversammlung am 
27.11.2017 erfolgte bereits eine mündliche Unterrichtung über die Prüfung. 
 
 
Über folgende Punkte wurde der GPA Baden-Württemberg am 06.04.2018 schriftlich berichtet: 
 
RandNr. A 11 Verbandsumlagen  
 
Bislang wurde eine Verrechnung des ordentlichen Ergebnisses mit den Verbindlichkeiten aus 
Rückzahlungsverpflichtung gegenüber den Mitgliedsgemeinden aus Vereinfachungsgründen 
lediglich über die Bilanzkonten vorgenommen. Ab dem Jahresabschluss 2017 wird die 
Verrechnung der Umlage vollständig über die Ergebnisrechnung abgewickelt und es erfolgt 
eine Ergebnisverwendungsbuchung vor der Aufstellung des Jahresabschlusses. Ein 
Fehlbetrag oder Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird künftig nicht mehr festgestellt. 
 
 
RandNr. A 12 Bewirtschaftungs-, Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse  
 
Die Geschäftsordnung vom 02.02.2015 (GO) wird zur Zeit vom Juristischen Dienst in 
Zusammenarbeit mit der Stadtkämmerei (beide Stadt Karlsruhe) und den 
Stadtplanungsämtern Ettlingen und Karlsruhe überarbeitet. Bei allen beteiligten Dienststellen 
gab es mehrere Personaländerungen, die in die neue Version der Geschäftsordnung 
einfließen. Alle beteiligten Dienststellen werden nach deren Erlass auf die Beachtung der 
Anordnungs-, Feststellungs- und Bewirtschaftungsbefugnis hingewiesen. 
 
 
Beschluss: 
 

I. Antrag an die Verbandsversammlung des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe 
 1. Die Verbandsversammlung nimmt die Prüfungsbemerkungen zur Kenntnis. 

 
 

   - Der Verbandsvorsitzende - 
 
 

 


